
BMJ-VD21000/0052-VD 4/2011 

 

1 von 2 

Leiter(innen) 
 der Justizanstalten, 
 der Strafvollzugsakademie,  
 
Vorsitzenden 
 des Zentralausschusses beim Bundesministerium für 

Justiz für die Bediensteten des Exekutivdienstes des 
Planstellenbereiches Justizanstalten  

 
 des Fachausschusses bei der Vollzugsdirektion für die 

Bediensteten des Exekutivdienstes des 
Planstellenbereiches Justizanstalten 

 
Betrifft: Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E2a im Justizwachdienst – 

Ausschreibung zur Zulassung 

 

Die Vollzugsdirektion nimmt in Aussicht, ab Herbst 2012 Grundausbildungslehrgänge für die 

Verwendungsgruppe E2a durchzuführen.   

In der Anlage wird  

 die Ausschreibung für die Zulassung zur Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 

E2a sowie 

 das Handbuch zum E2a Auswahlverfahren 

mit dem Ersuchen übermittelt, dies allen Justizwachebeamtinnen und Justizwachebeamten 

der Verwendungsgruppe E2b (W2) zur Kenntnis zu bringen, dem Dienststellenausschuss der 

Bediensteten des Exekutivdienstes mitzuteilen und an der Amtstafel kundzumachen.   

Zulassungserfordernis ist eine zumindest fünfjährige praktische Verwendung im 

Exekutivdienst nach Ablegung der Dienstprüfung zum Stichtag 01. April 2012. 

Bewerbungen sind direkt an die Anstaltsleiterin/den Anstaltsleiter bis zu einer so 

festzulegenden Frist zu richten, dass die Vorlage bei der Vollzugsdirektion rechtzeitig bis  

09. März 2012  

erfolgen kann. 

Die Vorlage der Bewerbungen hat ausschließlich mittels der angeschlossenen Excel-Datei in 
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unveränderter Form (ohne weitere Beilagen) zu erfolgen.  

Bestehen Bedenken hinsichtlich der Eignung einer/eines Bediensteten zur/zum 

Dienstführenden sind die Bewerbungsunterlagen samt Stellungnahme des Anstaltsleiters/der 

Anstaltsleiterin sowie einer Äußerung des Dienststellenausschusses hiezu vorzulegen. Die 

Entscheidung über die Zulassung bzw. Nichtzulassung zum Auswahltest erfolgt dann im 

Rahmen der Zulassungskonferenz, welche voraussichtlich Ende März stattfinden wird.  

Der Auswahltest selbst wird am 13. April 2012 als Diktatstermin starten. Die Diktatstermine 

sind jedenfalls in die Vorplanung zu nehmen.   

Im Hinblick auf die in Ausarbeitung befindliche Verordnung für die Grundausbildung für die 

Verwendungsgruppe E2a ist von einer achtmonatigen Dauer der Grundausbildung 

auszugehen. 

Mit der Durchführung des E2a-Auswahltests 2012 wurde die Strafvollzugsakademie 

beauftragt.  

 

 

Wien, 27. Jänner 2012 

Für den Leiter der Vollzugsdirektion 

Gerda Tuider 
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